VEREINSSTATUTEN von

Wnet – networking women 

Frauennetzwerk zur beruflichen Frauenförderung in Südtirol

Präambel:

Der Verein bezweckt die Erreichung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern, die Sensibilisierung der Gesellschaft für die Notwendigkeit der Schaffung der gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen für berufstätige Frauen und die Etablierung von Frauen in Entscheidungs- und Führungspositionen.

Art. 1

Bezeichnung

Der Verein führt den Namen „Wnet - networking women“.

Art. 2

Sitz

Der Verein hat seinen Sitz in 39100 Bozen – Negrellistraße 15. Der Sitz kann innerhalb der Provinz Bozen vom Vorstand bei Bedarf verlegt werden.

Art. 3 

Ziel und Zweck

Ziel und Zweck des Vereines, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, ist der Auf- und Ausbau von individuellen Kontakten zwischen den Vereinsmitgliedern bzw. zu anderen beruflich engagierten Frauen, um Erfahrungen und Wissen auszutauschen und weiterzugeben, sich gegenseitig zu unterstützen und eine effiziente Kooperation unter den Mitgliedern zu erzielen. Dazu werden u.a. Informations- und Diskussionsveranstaltungen zu verschiedenen Themen organisiert, um eine größtmögliche berufliche Verwirklichung und gesellschaftliche Etablierung von Frauen zu erwirken.

Der Verein veranstaltet und betreut Mentoring- und Coachingmodelle zur beruflichen Frauenförderung, insbesondere von Berufsein- oder Umsteigerinnen, auch mittels Beteiligung an Schul- und Universitätsprojekten und organisiert Informationsabende für Frauen, die vor der Berufswahl oder dem Wiedereinstieg in den Beruf stehen.

Es wird rege Öffentlichkeitsarbeit geleistet, um die Anerkennung der beruflichen Tätigkeit der Frauen zu erwirken und eine nachhaltige Bewusstseinsbildung zu Themen, welche die Geschlechterverhältnisse betreffen bzw. zu Standpunkten der berufstätigen Frauen zu erreichen.

Der Verein soll durch seine Tätigkeit und seine Initiativen einen Beitrag zur allgemeinen Diskussion zur beruflichen Frauenförderung leisten; dies erfolgt in Form von gezielten Stellungnahmen sowie öffentlichen Veranstaltungen zu relevanten und aktuellen Frauenthemen.

Die Vernetzung mit anderen Initiativen und Netzwerken ist ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt des Vereins.

Zu den eben genannten Haupttätigkeiten kann der Verein alle weiteren Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt für die Zielsetzung förderlich, nützlich und/oder notwendig sind.

Um dieses Ziel zu erreichen, kann der Verein alle mit dem Vereinszweck direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte beweglicher und unbeweglicher Natur tätigen, Mobilien, Immobilien und Realrechte erwerben und veräußern, bauen, führen, anmieten und vermieten. Auch kann der Verein den Vereinseinrichtungen angeschlossene oder mit diesem verbundene Betriebe jeder Art führen, pachten oder verpachten.

Art. 4 

Mitglieder – Ehrenamtlichkeit

Der Verein hat 

· ordentliche Mitglieder: volljährige physische Personen weiblichen Geschlechts, die erfolgreich im Berufsleben stehen und ihre Erfahrungen, Wissen und Kenntnisse austauschen und weitergeben wollen, oder die ihren Berufseinstieg oder weitere Karriereschritte planen;

· fördernde Mitglieder (physische oder juridische Personen), die den Verein ideell und finanziell unterstützen

· Ehrenmitglieder, die besondere Verdienste um den Verein erworben haben.

Alle Ämter und Funktionen im Verein werden freiwillig und ehrenamtlich ausgeübt.

Art. 5

 Erwerb der Mitgliedschaft

Die ordentliche Mitgliedschaft im Verein erfolgt auf ein Jahr und gilt mit Bezahlung des Mitgliedsbeitrages. 

Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vereinsvorstand einen Antrag zu richten. Über die Aufnahme in den Verein entscheidet endgültig der Vereinsvorstand.

Dem Verein steht es frei, eine/n Antragsteller/in aufzunehmen oder nicht. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar.

Art. 6

 Verlust der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluss des Mitgliedes. 

Der Ausschluss eines Mitgliedes ist vom Vereinsvorstand zu beschließen und erfolgt, wenn das Mitglied:

· die Satzung, die Geschäftsordnung oder die Beschlüsse der Vereinsorgane missachtet;

· den Ruf oder das Ansehen des Vereins schädigt.

Gegen den Ausschluss kann das betreffende Mitglied beim Schiedsgericht des Vereins innerhalb von fünfzehn Tagen nach Erhalt des Ausschlussschreibens Einspruch erheben; in diesem Fall bleibt der betreffende Vorstandsbeschluss bis zur Entscheidung ausgesetzt. Das Schiedsgericht entscheidet endgültig innerhalb von neunzig Tagen.

Beim Ausscheiden eines Mitglieds, aus welchem Grund auch immer, stehen diesem oder dessen Erben keinerlei Rechte auf Rückerstattung irgendeiner Summe oder irgendeines Vermögensanteils des Vereins zu.

Art. 7 

Rechte und Pflichten der Mitglieder

Den ordentlichen Mitgliedern steht nach Maßnahme dieser Satzung das aktive und passive Wahlrecht zu. Sie haben das Recht, an der Willensbildung des Vereins auch durch Stellungnahmen und Anträge an die Organe mitzuwirken. 

Den Mitgliedern steht auch das Recht zu, an allen Vorteilen des Vereins teilzuhaben und dessen Einrichtungen nach den dafür getroffenen Bestimmungen zu benützen. 

Die ordentlichen Mitglieder haben in der Mitgliederversammlung, bei welcher die Satzung und/oder die Geschäftsordnung genehmigt und/oder geändert sowie die Vereinsorgane gewählt werden, uneingeschränktes Stimmrecht.

Die Mitglieder haben die Pflicht, die Interessen des Vereins zu wahren und zu fördern, sich an die Satzung und an die Beschlüsse der Vereinsorgane zu halten, sowie an den Versammlungen teilzunehmen. Sie haben weiters die Pflicht, die Entscheidung aller Streitigkeiten, welche sich aus dem Mitgliedschaftsverhältnis ergeben, unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges, dem Schiedsgericht des Vereins zu überlassen und die von ihm getroffenen Entscheidungen anzuerkennen und zu befolgen.

Art. 8 

Vereinsorgane

Die Organe des Vereins sind:

· Die Mitgliederversammlung (abgekürzt MV)

· Der Vorstand 

· Die Rechnungsprüfer/innen – Revisor/innen (abgekürzt RP)

· Das Schiedsgericht (abgekürzt SG)

Art. 9 

Amtsdauer

Die Amtsdauer der Vereinsorgane beträgt drei Jahre und ihre Mitglieder können nach Ablauf der Amtsdauer wiedergewählt werden.

Die Wahl der Vereinsorgane erfolgt gemäß Art. 13 der Satzungen.

Art. 10 

Die Mitgliederversammlung (MV)

Die MV ist das oberste Organ des Vereins und setzt sich aus allen stimmberechtigten ordentlichen Mitgliedern des Vereins zusammen; sie kann in ordentlicher und außerordentlicher Sitzung zusammentreten und wird vom Vorstand einberufen.

Die Einberufung erfolgt schriftlich und muss den Mitgliedern mindestens acht Tage vor Abhaltung der MV mit Bekanntgabe des Datums, des Ortes und der Tagesordnung (auch mittels fax oder e-mail) mitgeteilt werden. Die ordentliche MV muss mindestens einmal jährlich, innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres einberufen werden. Darüber hinaus muss die MV auch auf Verlangen von mindestens einem Zehntel (1/10) der stimmberechtigten Mitglieder einberufen werden.

Alle ordentlichen Mitglieder, die den Mitgliedsbeitrag des laufenden Jahres bezahlt haben, verfügen bei der MV über eine Stimme. Jedes stimmberechtigte Mitglied kann sich durch ein anderes stimmberechtigtes Mitglied vertreten lassen. Zu diesem Zweck muss eine schriftliche Vollmacht vorgelegt werden. Ein stimmberechtigtes Mitglied kann nicht mehr als zwei andere stimmberechtigte Mitglieder vertreten.

Art. 11

 Beschlussfähigkeit der ordentlichen MV

Die MV ist in erster Einberufung beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte plus eines der stimmberechtigten Mitglieder anwesend oder durch bevollmächtigte Mitglieder vertreten sind.

In zweiter Einberufung ist die MV unabhängig von der Anzahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig.

Art. 12

Zuständigkeit der MV

Die MV ist zuständig für:

· die Wahl des Vorstandes, der Rechnungsprüfer/innen und des Schiedsgerichtes;

· die Genehmigung der Jahresabschlussrechnung des abgelaufenen Tätigkeitsjahres;

· Festlegung allgemeiner Richtlinien für das Tätigkeitsjahr;

· Genehmigung und/oder Änderung der Satzung, der Geschäftsordnung und/oder der Durchführungsbestimmungen;

· Entscheidungen über alle weiteren Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich in die Zuständigkeit anderer Vereinsorgane fallen.

Art. 13

Beschlüsse der MV

Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Die Abstimmungen erfolgen in geheimer Wahl mittels Stimmzettel oder durch Handaufheben, wenn alle anwesenden stimmberechtigten Mitglieder damit einverstanden sind. 

Die Wahl des Vorstandes und des Schiedsgerichtes laut Art. 8 erfolgt auf jeden Fall mittels geheimer Wahl. Bei Wahlen der Vereinsorgane gilt derselbe Beschlussfassungsmodus wie im Absatz 1 dieses Artikels angeführt. Jedes Mitglied kann zwei Vorzugstimmen abgeben. Erhalten zwei oder mehrere Kandidat/innen die gleiche Anzahl von Stimmen, so wird eine Stichwahl zwischen diesen Kandidat/innen durchgeführt, und es gilt jene/r Kandidat/in als gewählt, die/der die größere Anzahl an Vorzugsstimmen erhält.

Die Beschlussfassung über Satzungsänderungen erfolgt mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln (2/3) der abgegebenen Stimmen.

Bei Beschlüssen über die Genehmigung des Jahresabschlusses haben die Vorstandsmitglieder kein Stimmrecht.

Art. 14 

Vorsitz und Stimmenzähler in der MV

Den Vorsitz in der MV führt grundsätzlich die Vereinspräsidentin. Bei vorzeitigem Rücktritt der Präsidentin und bei Ablauf der Amtszeit wird eine Versammlungsvorsitzende aus den Vorstandsmitgliedern gewählt.

Die MV wählt unter den anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern bis zu vier Stimmenzählerinnen, welche das Ergebnis der Wahl der Vorsitzenden mitteilen. Die Anzahl der Stimmenzählerinnen bestimmt die Versammlungsvorsitzende.

Art. 15 

Außerordentliche MV

Eine außerordentliche MV kann jederzeit vom Vereinsvorstand oder von mehr als einem Zehntel (1/10) aller stimmberechtigten Mitglieder verlangt werden. Im letzteren Fall muss ein schriftlicher Antrag am Vereinssitz hinterlegt werden. Daraufhin hat der Vorstand zwanzig (20) Tage Zeit die Versammlung einzuberufen. Erfolgt diese Einberufung nicht fristgerecht, können die Antrag stellenden Mitglieder selbst zur Einberufung einer außerordentlichen MV schreiten.

Art. 16

 Der Vorstand

Der Vorstand ist das vollziehende Organ des Vereins und besteht aus mindestens 5 (fünf) und höchstens 7 (sieben) Mitgliedern. Die genaue Anzahl des Vorstandes wird vor jeder Wahl von der Mitgliederversammlung festgelegt.

Der Vorstand wählt unter sich die Präsidentin und die Vizepräsidentin sowie die Schatzmeisterin und bestimmt die Aufgabenbereiche der anderen Vorstandsmitglieder. Bei den Wahlen sind die im Art. 13 vorgesehenen Bestimmungen anzuwenden.

Den Vorsitz des Vorstandes führt grundsätzlich die Präsidentin. Bei Abwesenheit oder Verhinderung wird sie von der Vizepräsidentin in all ihren Funktionen und Aufgaben vertreten.

Scheiden ein oder mehrere Vorstandsmitglieder vor Ablauf der Amtsdauer aus, so werden dieselben bei der ersten darauf folgenden MV durch einen eigenen Wahlgang ersetzt und bleiben bis zum Ende der laufenden Amtsdauer im Amt. 

Scheidet mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder vorzeitig aus, so verfällt der gesamte Vorstand und es müssen innerhalb von sechzig Tagen Neuwahlen ausgeschrieben werden.

Art. 17 

Aufgaben des Vorstandes

Der Vorstand hat folgende Aufgaben:

· Erarbeitung des Jahresprogrammes, das der MV unterbreitet wird;

· Ausübung jeglicher Befugnisse zur Erreichung der Zielsetzung laut Art.3 dieser Satzung mit Berücksichtigung der Zuständigkeiten, die der MV oder den anderen Vereinsorganen vorbehalten sind;

· Durchführung der von der MV erteilten Richtlinien und getroffenen Beschlüsse;

· Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern (ordentliche und Fördermitglieder);

· Festlegung des jährlichen Mitgliedsbeitrages;

· Erstellung der Jahresabschlussrechnung;

· Ratifizierung von Dringlichkeitsbeschlüssen der Präsidentin;

· Namensvorschläge an die MV für die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft und anderer Ehrungen an verdiente Personen;

· Einstellung und Entlassung von Dienstpersonal;

· Übertragung von Aufgaben, Befugnissen und Mandaten an Dritte;

· Wahrnehmung aller weiteren Aufgaben, die ihm diese Satzungen übertragen.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.

Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

Art. 18 

Sitzungen und Protokolle des Vorstandes

Die Einladungen zu den Sitzungen sind den Mitgliedern schriftlich (auch mittels Fax oder e-mail) mindestens fünf Tage vorher mit Angabe der Tagesordnung mitzuteilen. In Ausnahmefällen kann die Einberufung auch mündlich erfolgen.

Für jede Sitzung muss ein Protokoll geführt werden; die Protokolle werden abwechselnd von den Vorstandsmitgliedern (als Schriftführerinnen) verfasst und von der jeweiligen Schriftführerin und der Sitzungsvorsitzenden unterzeichnet.

Art. 19

 Haftung – Verbindlichkeiten

Der gesamte Vorstand haftet für die getätigten Rechtsgeschäfte solidarisch. Bei Beschlussfassungen, die finanzielle Angelegenheiten betreffen, können einzelne Vorstandsmitglieder bei ihrer Gegenstimme oder Enthaltung von der Haftung ausdrücklich entbunden werden. Die Haftungsentbindung muss in einem schriftlichen Protokoll festgehalten werden.

Die Vorstandsmitglieder haften dem Verein gegenüber nach den Vorschriften über den Auftrag (Mandat – Art.1703 ff. ZGB).

Für Verbindlichkeiten, die durch die den Verein vertretende Personen eingegangen worden sind, können sich Dritte wegen ihrer Ansprüche an das Vereinsvermögen halten. Für diese Verbindlichkeiten haften persönlich und als Gesamtschuldner auch die Personen, die im Namen und für Rechnung des Vereins gehandelt haben (Art. 38 ZGB). 

Art. 20 

Präsidentin

Die Präsidentin vertritt den Verein nach außen hin und ist, gemäß Art.36, Absatz 2 ZGB, die gesetzliche Vertreterin desselben. Im Falle ihrer Verhinderung wird sie durch die Vizepräsidentin in all ihren Funktionen und Aufgaben vertreten. Sie kann sich aber auch von anderen Vorstandsmitgliedern vertreten lassen.

Die Präsidentin kann dringende Entscheidungen selbst und ohne Befragen des Vorstandes treffen, wenn eine Einberufung des Vorstandes zeitlich nicht möglich erscheint. Die Präsidentin muss derartige Dringlichkeitsentscheidungen dem Vorstand in der nächsten Sitzung mitteilen und dieselben müssen protokolliert werden.

Art. 21 

Rechnungsprüfer/innen – Revisor/innen (RP)

Die Zahl der Rechnungsprüfer/innen wird mit drei festgelegt. Sie können auch Außenstehende (nicht Mitglieder) des Vereins sein, dürfen aber nicht gleichzeitig Mitglieder des Vorstandes oder des Schiedsgerichtes sein.

Den RP obliegt die Überprüfung der wirtschaftlichen und finanziellen Gebarung sowie der Jahresabschlussrechnung. Bei der jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung berichten sie über ihre Tätigkeit und erklären, ob sie in der Lage sind, den Vorstand für seine finanzielle Gebarung zu entlasten.

Art. 22

 Das Schiedsgericht (SG)

Das Schiedsgericht besteht aus drei Personen, welche Mitglieder des Vereins sein müssen, und diese wählen unter sich die Vorsitzende.

Das Schiedsgericht ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend sind. Die Beschlussfassung erfolgt auf Grund von Art. 13 der Satzung. Das Schiedsgerichtsverfahren wird aufgrund der Bestimmungen der Artt. 806 und nachfolgende ZPO abgewickelt.

Das Schiedsgericht ist für die Entscheidung aller Streitfälle zuständig, die sich aus dem Mitgliedschaftsverhältnis ergeben und bei der Auslegung der Satzung und der Geschäftsordnung entstehen können.

Die Vereinsmitglieder sind verpflichtet, die Entscheidung aller Streitigkeiten, die sich aus dem Mitgliedschaftsverhältnis ergeben können, dem Schiedsgericht zu überlassen und dessen Schiedsspruch, der unanfechtbar ist, zu befolgen.

Art. 23 

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein.

Art. 24 

Vereinsvermögen

Die Einnahmen (Mitgliedsbeiträge, Schenkungen, Spenden, Förderungen öffentlicher und privater Natur, Erbschaften) und die mit diesen Mitteln erworbenen Gegenstände bilden das gemeinsame Vermögen des Vereins. Das Vereinsvermögen kann weder während des Bestehens des Vereins noch bei Auflösung, aus welchem Grund auch immer, unter den Mitgliedern aufgeteilt werden, noch können die einzelnen Mitglieder weder die Aufteilung des gemeinsamen Vermögens, noch im Falle des Austritts, Ausschlusses oder bei Auflösung des Vereins ihren Anteil am Vereinsvermögen fordern.

Die dem Verein gehörenden und den Mitgliedern zur Benutzung überlassenen Gegenstände bleiben Eigentum des Vereins.

Es ist dem Verein untersagt, direkt oder indirekt Gewinne, Verwaltungs​überschüsse sowie Rücklagen, Reserven oder Kapitalanteile voll oder auch nur teilweise zu verteilen.

Die Mittel des Vereins sowie etwaige Gewinne oder Verwaltungsüberschüsse müssen für die Realisierung der satzungsgemäßen Zwecke oder für damit direkt verbundene Zielsetzungen verwendet werden. 

Art. 25

Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur mit der Zustimmung von mindestens drei Viertel der Mitglieder von der Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Das verbleibende Vermögen wird einem Verein mit ähnlicher Zielsetzung übertragen. 

Art. 26 - Schlussbestimmungen 

In allen Fällen, die in dieser Satzung oder in der Geschäftsordnung nicht vorgesehen sind, gelten die einschlägigen Gesetzesbestimmungen, soweit sie anwendbar sind. 

Bozen, am 09.11.2006
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